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LandrätlicheBekanntmachungen.
Ne. 1. Marienburg, den 15. Oktober 1904.

Vorbereitung der EinkommenstenenVexqutqgkmg ,

für das Steuerjahr 1905, 1906 nnd 1907.

Die Magisträte sowie die Herren Gemeinde- und Guts-«

vorsteher des Kreises werden hiermit aufgefordert, die ihnen
obliegende Vorbereitung der Veranlagung zur Einkommensteuer

für 1905 und zur Ergänzungssteuerfür 1905 —- 1907 un-

verweilt lin Angrisf zu nehmen.
Dabei ist Folgendes zu beachten:

Personenftands-Aufnahme.
Mit der Aufnahme des Personenstandes ist gemäß Artikel

36 der Ausführungsanweisungzum Einkommensteusrgesetzauf

Anordnung der KöniglichenRegierung überall bestimmt

am 14. November d. Js.

zu beginnen. Kann die Aufnahme nicht an einem Tage zu

Ende geführt werden, so ist sie an den nächstfolgendenWerk-

tagen ununterbrochen fortzusetzen und in möglichstkurzer Frist,
spätestensam 18. November d. Js., zum Abschlußzu bringen«

Zur Einziehung der erforderlichen Auskunft über die Ein-

kommens- und Erwerbsverhältnisseder Steuerpflichtigen sind
wiederum, wie in den Vorjahren, Hanslisten nach dem vorge-

schriebenen Formular zu verwenden Um in dieser Hinsicht
tatsächliche Unterlagen füt die Vskekllschåtzimgzur Ein-

ggmmensteuer zu beschaffen, haben die Ortsvorsteher vor Aus-,
nahme des Personenstandes in ortsüblicherWeise bekannt zu

machen, daß es zur Vermeidung irriger Annahme bei derVer-

anlagung jedem Steuerpfltchtigen freisteht, seine Einkommens-
verhåltnissein der Hausiiste darzulegen.
Für die Austüllung der Hauslisten ist der Stand der

Bevöiterung am 14. November d. Js. maß;ebend.

Anfertigung des Personen-Verzeichniffes
in Verbindung mit der Gemeindesteuerlifte.

Für die Anfertigung des Personen-Verzeichnissesgelten

die Vorschriften des Artikels 37 der Ausfuhrungs-Anweisung
zum Einkommensteuer-GesetzE(E«xcra-Beilagezum Amtsblatt

Stück 2 für 1895).
Jn dem Personen-Verzeichnissind nur die Haushaltungkx

vorstände und einzelsteuerndePersonen ohneqRücksichtauf die

Höhe ihres Einkommens namentlich aufzufuhren Die zur

Haushaltung gehörigenPersonen, wie Ehefrau, Kinder usw.

sind nicht namentlich auszuführen,sondern in den Spalten 4

bis 7 neben dem Namen des Haushaltungsvorstandeszahlen-
mäßig nachzuweisen. Nur dann sind solche Familienglieder
unter besonderer Nummer namentlichnachzuweisema. wenn

Ehefrauen von den Ehemänneru dauernd getrennt leben

und d. wenn Kinder (auch minderiährige),einschließlichder an-

genommenen Stief- und Pflegelinder, ein der Verfugung des

Haushaltungsvorstandes nicht unterliegendes»Einkommenbe-

ziehen. Die zu a und b genannten Personen sind demnächst
auch in den Staats- und Gemeindesteuerlisten besonders zu ver-

anlagen.
Die von einem Steuerpslichtigen zu Dienstleistungen gegen

Entgelt (Gebalt, Lohn, freie Wohnung, Naturalien u. s. w.)z
angenommenen Personen (Dienstboten, Scharwerker, Gesellen,
Jnspektoren, Handlungs- und Käsereigehilsen,Kommis n. s. w.)
gehören nicht zum Haushalt und sind in dem Personen-Ver-
zeichnis namentlich auszuführen.

Besondere Sorgfalt ist gemäß § 18 des Einkommensteuer-
gesetzes auf die Ausfüllung der Spalte 6 zu verwenden. Nur

solche Kinder sind mitiuzählem die am 1. April 1905 das

14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Die Spalten 4ibis 7 des Verzeichnissessind auszufüllen,

am Schlusse aufzurechnen und zu rekavitulieren.
Einkommen von 900 »Ja und darunter sind wegen der

Zuschlägevon kommunalen und anderen-Körperschaftenin den

Spalten 14 bis 20 zu berechnen. Das Personen-Verzeichnis
dient dann gleichzeitig als Gemeindesteuer-liste. Die Berechnung
des Einkommens erfolgt nach den Vorschriften für Einkommen
von mehr als 900 M und erstreckt sich auch auf solche Cen-

siten, die zwar in die Siaatssteuerliste übernommen,aber nach
§§ 18, 19 des Einkommensteuer-Gesetzesvom 24. Juni 1891

von der Einkommensteuer oder nach § 17 Nr. 2 des Ergänzungs-
steuer-Gesetzes von der Ergänzungs-steuer befreit sind. Der

Grundbesitz gemeiudefteuerpslichtiger Cenfiten ist in der-

Spalte »Vemerknngen« durch ziffermäßige Angaben
des Flächeuiuhalts des Grundsteuer-Reiuertrages nnd

des Gebäudefteuer-Nutzungswertes zu erläutern, auch
ist neben dem Schuldkapital und Zinsfuß der Name,

Stand und Wohnort der Gläubiger auzugebeu.
Aus dem Titelblatte ist die vorgedruckte Beschiinigung

der Richtigkeit und Vollständigkeitdes Personen-Verzeichnisses
auszufüllen.

Verzeichnis der Forenfen.

Neben dem Personen-Verzeichnis haben die Ortsvorsteher
ein Verzeichnis derjnigen Forensen nach Muster IV anzu-

fertigen, welchen in einem anderen preußischenOrte zur Ein-

kommensteuer zu veranlagen sind. In diesem Verzeichnis er-

scheinen alle derartigen Forensen ohne Rücksichtauf die Höhe
ihres Einkommens aus dem in dem betreffenden Gemeinde-

oder Gutsbezirke belegenen eigenen oder gepachtet-enGrundbesitze
oder daselbst betriebenen stehenden Gewerbe.« Die Ausfüllung
des Verzeichnissesmuß dem Vordruck genau entsprechen. Ein

Auszug daraus ist der Ortsbehöede des preußischenWohn-
sitzes bezw. des Veranlagungsortes der einzelnen Forensen
ungesäumt spätestens bis zum 17. November d. Js.
zu übersenden,damit ihn der betreffende Ortsvorsteher noch
zur Staatssteuerliste für 1905 benutzen kamt- Der Tag der

«

Abseudung der Auszüge ist in Spalte 11 einzutragen und das

Verzeichnis demnächstden Voreinschätzungsarbeitenbeizufügen.
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Aufftellnng der Staatssienerlifte.
Bei Aufstellung der Staatssteuerliste find die Bestimmungen

des Artikels 38 der Ausführungs-Anweisungvom 6. Juli
1900 zu beachten.

In die Staatsstellekliste sind unter Einhaltung der im

Personen-Verzeichnis beobachteten Reihenfolge alle LPersonen
aufzunehmen. »

it die im Vorfahr-I nach einem Einkommen von mehr als
900 Je oder nach einem steuerbaren Vermögen von mehr
als 6000 Ab veranlagt waren feinschließlichder im Zu-
gsUgHWege Veranlagten),

MäßigenErmessen des Ortsvorstehers ein steuerpflichtiges
Gesamteinkommen von mehr als 900 Jø (Spalte 23)
oder aber ein steuerbares Vermögen von mehr als

6000 »l- (Spalte 22) beizumessenist·
Mit Ausnahme der Spalten 6b, 10, 13, 15b,17,

— 192, 22, 2710 bis 32 und 33 b, bis 37 einschließlichsind
sämtlicheSpalten von den Ortsvorstehern auszufüllen.

Jn Spalte la wird die Eintraaung der Nummer des

laufenden Jahres nach Abschluß der Beranlagung diesseits
bewirkt. Die vorjährigen Nummern sind in dieser Spalte
mit roter Tinte anzugeben.

Die Spalten 3 bis 5 werden in Uebereinstimmung mit

den Spalten 4 bis 6 des Personen-Verzeichnissesausgefüllt.
Mitglieder einer Voreinschiitznngsi oder Veran-

lagungskommission sind als solche namentlich zu be-

zeichnete.
Jn den Spalten sa und 8b ist der Flächeninhaltund

der GrundsteueriReinertrag der leert-achteten Ländereien be-

sonders anzugeben.
«

.

Jn den Spalten 11 und 14 ist das Rette-einkommen
— aus Grundvermögen bezw. Handel und Gewerbe einzutragen,

b. h. das verbleibende Einkommen nach Abzug der mit den

Quellen desselben verbundenen sachlichenAusgaben, Artikel 11·-’,
Artikel 15, Artikel 162 und Artikel 182 der Ausführungs-
Anwetsung vom 6. Juli 1900.

Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer dürfen nicht in Ab-.

zug gebracht werden«
s

Bei Ausfüllung der Spalten 19 zu 1 und 20 sind nur

solche Schulden, dauernde Lasten,· Altenteile, Zinsen usw. zu

berücksichtigen,deren Bestehen keinem Zweifel unterliegt. Jn
Spalte 21 zn l ist neben dem Schuldkapital nnd Zins-
fuß auch der Name, Stand und Wohnort der Gläubiger
anzugeben.

In Spalte 26 und 33n ist der für 1904 veranlagteEin-
kommensteuer bezw. Ergänzungssteuerfatzeinzutragen. Falls
eine Ermäßigung des Steuersatzes stattgefunden hat, ist der

Vermerk »auf Berufung« oder »auf Beschwerde«hinzuzufügen
Auf"die Nachweisungderjenigen Stenerpflichtigen, die für

1904 von einem Einkommen über 3000 Jst veranlagt waren,
ist die gleicheSorgfalt zu verwenden, wie bezüglichder Censiten
mit weniger als 3000 »J- Einkommen.

Jn Spalte 38 sind die in § 19 des Einkommensteuer-
gesetzesvorgesehenenErmäßigungsgründemit kurzerErläuterung
anzugeben.
Sämtliche Namen und Zahlen sind deutlich auf die da-

zu vorgedruckten Linien zu setzen.
Eintragungen für ihre eigene Person dürfen die Ortsvor-

steher nicht bewirken. Zur Vornahme dieser Gintragungen find
vielmehr von der Königl. Regierung bestimmt:

·

1. für den Bürgermeister in Marienburg der Stadtrat Otto

Halb in Marienburg,

.denen nach seitherigen Ermittelungen und dem pflicht-
,

2. für den Bürgermeister in Neuteich der Beigeordnete Max
Wilda in Neuteich,

3. für den Bürgermeister in Tiegenhof der Beigeordnete
Schoenwald in Tiegenhof,

4. für den Gemeindevorsteher in Fürstenwerder der Guts-

besitzer Pohlmann dafelbst,
5. für den Gutsvorsteher in Kyloit der Gutsbesitzer Otto

Tornier in Fischau,
·

6. für den Gemeindevorsteber in Orlofferfelde der Gutsbesitzer
Heinrich Bergthold daselbst,

7. für den Gemeindevorsteher in Lindenau der Gutsbesitzer
Franz Tornier daselbst,

8. für den Gemeindevorfteher in Rosenort der Gutsbesiuer
Hermann Claaßen daselbst,

»

9. für den Gemeindevorsteher in Sandhof der Gutsbesitzer
»

Abrabam Fteguth daselbst,
Io. für den Gemeindevorsteher in Markushof der Hofbesitzer

- Gottfried Krüger daselbst,
11. für den« Gemeindevorsteher in Schönfee der Hofbesitzer

Eduard Harder daselbst.
12. für den Gemeindevorfteher in Tiegenort der Hofbesitzer

Gustav Stanke daselbst,
13. für den Gemeindevorfteher in Grunau der Hofbesitzer

Adolf Claaßen daselbst,
14. für den Gemeindevorsteher in Kunzendorf der Gutsbesitzer

Emil Katzfuß daselbst,
15. für die Gemeinde- und Gutsvorsteher in den übrigeniOrd

schaften die Vorsitzenden der Voreinschätzungskommifsionen.
Den vorgenannten Personen sind die erforderlichen Listen

und Unterlagen zur Veranlagung der Ortsvorsteher von Letzteren
rechtzeitig zu überfenden.

Vorbereitung der Staatssteuerrolle.
Auf Grund der Staatsfteuerliste haben die Guts- und

Gemeindevorsteher demnächstdie Staatssieuerrolle unter Be-

nutzung des Musters v zu Artikel 38 Nr. 7 der Ausführungs-
Anweifung zum Einkommensteuergefetzdurch Ausfüllung der

Spalten 1 und 3 vorzubereiten.

Formulare. s»

Die erforderlichen Formnlare sind aus der Buchdruckerei
von 0. Ilalb hierselbst zu beziehen.

«

Vorjiihrige ««Steuerlisten.
Die bei den Vorarbeiten zu benutzenden Personen- Ver-

zeichnisse und Steuerlisten für 1904 können feitens der Orts-

vorsteher vom 5. November d. Js. hier abgeholt werden«
Die bis zum 11. November nicht abgeholten Listen werden

den Ortsvorstehern ohne ihren Antrag durch die Post übersandt.
»

Schlußbestimmungen.
Die vorbezeichneten Arbeiten müssen in den ländlichen

Ortschaften unter allen Umständen
bis zum 22. November d. Js.

in den Städten Neuteich und Tiegenhof
bis zum 29. November d. Js.

und in der Stadt Marienburg
bis zum Z. Dezember d. Is. -

beendet sein. Unmittelbar darauf haben die ländlichenOrts-

vorsteher das gesamte Veranlagungsmaterial (Hausltsten, Per-
sonenverzeichnis, etwaige Anszüge aus Forensen-Berzeichnissen,
Staatssieuerrolle) nebst der Staatssteuerliste und dem Per-
sonenverzeichnis für 1904 den-PoreinfchätzungZ-Kommissionen
einzureichen. .

Deren Vorsitzende sind ermächtigt,alle Unterlagen, die

ihnen nicht bis zum 22. November d. Js., abends, zugehen«
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fänmigenOrtsvorstehern kostenvflichtig
a holen zu lassenJ -

««

Ceusiten, die nach dem Ermessen des Ortsvorstehers be-
hqu Klarftellung ter Ginkommensverhältniffezur Steuern-
Ickkungaufzufordern sind, obgleich sie im Vorfahr von weniger

als 3000 »f- Einkommen veranlagt waren, sind mir unter

Begründngdes Vorschlags bis zum 5. Dezember d. Js.
umIlklaftzu machen.

·

Weitere Verfügungenan die Voreinschätzungskommissionen

Der Vorsitzende
.

der Einkommenfteuer-VeraulagnngsRommisstom

Nr. 2. Marienburg, den 12. Oktober 1904.

Die Klärung der Privaneckt-engste betreffend.
Bei der diesjährigen Körung der Privat-Deckheugsteim

Kresseam 5. und 6. d. Mis. sind die uachbenannten Hengste
ZUM Decken fremder Stuten für das Jahr 1905 angekökt

·I Iicidibenvorbehalten.

Vordem
1. Argonaut, Fuchs, Blümchen, 13 Jahre alt, 1,75 m.

grVII,von Apis aus einer Lahire-Stute, dem HofbesitzerAlbert
Matt in Gr. Lesewitz gehörig und in Gr. Lesetvitzaufgestellt,
Deckgerd15 Je.

·

.

.

2. Hyron, braun, beide Hinterfu e weiß, 7 Jahre alt,
Is70 m groß, Vater Rolph, Mutter atriot, dem Hofbesitzer
JvhannesWartentin in Neuteichsdorf gehörig und in Neu-
teichsdorfaufgestellt, Deckgeld 13,50 »te.

3. Apis, Fuchs, 53X4Jahre alt, 1,70 m groß, Vater
Angreifeydem Gutsbesitzer Sachse in Pieckel gehörigund in

keckelaufgestellt, Deckgeld 12 Je.
«

4. Cäsar, braun, Stern, beide Hinterfußeweiß. 4 Jahre
qlki 1,72 m groß, Mutter Stutbuchftute Carola, Vater Kgl.
OschälerAsvirarxd, dem Landwirt G. Guß in Stadtfelde ge-
ökkgund in Stadtfelde aufgestellt, Deckgeld 15 Je.

5. Ajax, Goldfuchs, Bläsfe, beide Vorderfüße, linker
Hintetfußweiß, 672 Jahre alt, 1,67 m groß, Vater Proueur,

TM HofbesitzerH. Penuer aus Halbstadt gehörigund in Halb-
stadt aufgestellt, Deckaeld 12 Je.

6. meatto II, braun, Stern, linke Hinterfesselweiß,
10 Jahre alt, 1,75 m groß, Vater meatto, Mutter vom

Viper,dem Gutsbesitzer R. Reutel in Katznase gehörigund in
Kaiitmseaufgestellt, Deckgeld 15 Je.

7. Gut-ten Hellfuchs, Stern, 472 Jahre alt, 1,75 m

mß, Mutter Gudrun, Vater Waldemar (Däne), dem Guts-
hesitzerPohlmann in Katznase gehörigund in Katznase aufge-
stellt,Deckgeld unbekannt. -

8. Riemann, braun, Nasenstrich, beide Vorder- und
. Hinterfüße.weiß, 12 Jahre alt, 1,72 m groß-VCIter KCL Be-
sTktälerRiemann, Mutter Abft vom Ostpr. KgL Landbefchäler
Nataugmdem HofbesitzerGerhard Bergmann in Thiergartsfelde
Iehörigund in Thiergartsfelde aufgestellt, Deckgeld12,50 Je.

Marienburg, den 8«. Oktober 190"4.
Vettifft Förderung des regelmäßigen Schulbefnches.

Den Herren Gemeinde- und Gutsvorstehern bringe die

Befiimmungeudes g I der Verordnung der Konigb
ellkerung zu Danzig vom 3· Januar 188»1,wonach in den

erften 8 Tagen jedes Kalenderquartals die im verflossenen
Vierteljahtezu- oder weggezogeneu Kinder im Alter von 6—,
14 Jahren dem Lehrer namhaft zu machensind, in Erinnerung.

Nr- 4. Marienburg, den 14. Oktober 1904.

Der Bezirks-Ausschußzu Danzig hat zu der in Nr. 37

des diesjährigenAmtsblaites veröffentlichtenPolizeiverordnung

»Nr.6.

"

Kenntnis gebracht.

des Herrn Regierungs-Präsidentenvom 31. August d« Js»
betreffend den Verkauf von Krebsweibchem nachträglich
seine Zustimmung erteilt.

Nr. 5. Marienburg, den 18. Oktober 1904.
Es sind gewählt und bestätigt morden zu stellver-

tretenden Schössem
. Besitzer Friedrich Pluhmann aus Rothebude,
. GutsbesitzerMax Schrödter aus Eichwalde,
. HofbesitzerHeinrich Klaaßen aus Neuteichsdorf,
. Besitzer Ferdinand Grundmann aus Baalam

dto. Ednard Krüger aus Fischau,
«

. GutsbesitzerAdolf Zimmermannaus Biesterfelde.

Bekanntmachung.
Hiermit bringe ich zur öffentlichenKenntnis, daß zur

Aufnahmevon Taxen über die bei der WestpreußischenJmmobiliar-
Feuer-Societät zu versicherndenGebäude und zur Abschätzung
von Brandfchäden von mir in Gemäßheit des § 27 des
revidirten Reglements der Societät vom 17. März 1882 für
den Kreis Marienburg der Baugewerksmeister Schlage zu
Tiegenhof als. Sachverständigerernannt worden ist.

Die Sachverständigenerhalten für die Abschätzungder zu
versicherndenGebäude:

A. Gebührem

Evens-PUNI-

1. für einzelne Gebäude 3,00 »H,
2. wenn mehrere zu einem Grundstückegehörige
Gebäude zu versichern sind:

a. für das erste Gebäude 3,00».-jø,
b. für jedes folgende Gebäude 0,5() M.

B. Reifekosten.
a. pro Kilometer Eisenbahn 0,10 Jet,
b. pro Kilometer Landweg 0,40 Je.

Danzig, den 7. Oktober 1904-.
Der Landeshauptmann der Provinz Weftpreußen.

gez. Hinze.
Marienburg, den 15. Oktober 1904.

VorstehendeVekanntmachungwird hierdurchzur öffentlichen
Der Kreis-Direktor.

Nr· 7- Marienburg, den 15. Oktober 1904.
Der Herr Obervräsident der Provinz Westpreußeuhat

dem Vorstande des WestpreußischenProviuzial-Fechtvereinszu
Danzig die Genehmigung erteilt, daß in den Monaten

November und Dezember 1904 eine Verlofnng von Mar-
zipangegenftiindeu zur Aufbringung von· Mitteln für die

'Vescheerung von Waisenkindera veranstaltet wird und daß
12 000 Lose zum Preise von 0,25 Ja für jedes einzelne Los
im RegierungsbezirkDanzig ausgegeben und vertrieben werden.

Nr. 8. Marienburg, den 5. Oktober 1904.
Der Vorarbeiter Anton Bischof in Pr. Königsdorf ist

als Amtsdienerfür den Amtsbezirk Grunau bestätigt und
vereidigt worden.

Bekanntmachungenanderer Behörden
Nr. l. Ueber den Stall des Zugführers bei der Klein-
bahn Kowsii zu Ließau ift wegen Notlanf die Specke «

verhängt
«

»

»

Ließau, den 12. Oktober 1904. Der Amtsvorsteher.
Nr. 2. Unter den Schweinen des HofbesitzersH. Harder
in Tiegenhagen ist der Notlan ausgebrochen und ist des-
halb die Gehöftsverreangeordnet worden.

Tugend-Mem den 16. Oktober 1904. Der Amtsvorsteher.
Druck von O. Halb isasrieuburg




